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Frühauf Steuerberatung - M. Frühauf

Von: Frühauf Steuerberatung
Gesendet: Dienstag, 26. Mai 2020 15:55
Betreff: Mandanten Info Corona Update 26.05.2020

Sehr geehrte Mandanten, 
 
aus den zwischenzeitlich aktualisierten FAQs der NBank zum Programm Niedersachsen-Soforthilfe 
Corona mit finanzieller Unterstützung des Bundes ergibt sich eine nicht unwichtige Änderung. Nach 
derzeitiger Lage muss demnach der Antrag auf den Zuschuss bis zum 31.05.2020 gestellt sein! 
 
Darüber hinaus sind u.a. auch die einzubeziehenden Kostenarten im Punkt 1.8 sowie die nicht 
berücksichtigungsfähigen Kostenbestandteile (1.9) der FAQ deutlich präziser als bisher gefasst worden. 
 
Es ist daher zu empfehlen, sofern Sie ab Mai/Juni mit einem Liquiditätsdefizit rechnen, noch einen Antrag 
auf die Liquiditätshilfe zu stellen. 
 
https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Arbeitshilfen-Merkblätter/Merkblätter-Produkte/FAQs-
Niedersachsen-Soforthilfe-Corona.docx.pdf 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Frühauf, Steuerberater 
Nicole Möller, Steuerberaterin 
 
Tel.:        +49 (0)5031 – 3375 
Fax:        +49 (0)5031 – 4232 
eMail:     fruehauf@fruehauf-stb.de 

   

 

 

Hinweis: 
Diese Nachricht kann private, vertrauliche oder geheime Informationen beinhalten und ist ausschließlich für die in dieser Nachricht angegebenen Empfänger bestimmt. 
Falls Sie nicht der vorgesehene/angegebene Empfänger dieser Nachricht sind, teilen Sie das bitte dem Absender mit und löschen Sie diese Nachricht. Emails und Anhänge 
könnten durch Dritte gelesen und manipuliert werden. Verbindliche Erklärungen bedürfen daher für ihre Wirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung in nicht 
elektronischer Form.  
 
Aus rechtlichen Gründen wird darauf aufmerksam gemacht, dass fristwahrend keine Vorgänge per Email an unser Büro gesendet werde können. Bitte senden Sie 
Bescheide und ähnliche Vorgänge an unsere Büroadresse oder benutzen das Telefax 05031 - 42 32 unter Beachtung einer vollständigen Sendebestätigung.  

Informationen zur Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 DSGVO: 
Die Erhebung Ihrer Daten findet grundsätzlich bei Ihnen selbst statt. Die Verarbeitung der uns von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten, die sich aus dem mit uns geschlossenen Vertrag ergeben, notwendig. Im Rahmen vorvertraglicher Maßnahmen wie die Stammdatenerfassung ist die 
Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig, da wir ansonsten keinen Vertrag mit Ihnen abschließen können. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten ist für die Durchführung des Vertrages erforderlich und beruht auf Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur, wenn und soweit Sie 
uns hierzu Ihre Einwilligung gem. Artikel 6 Absatz 1 a) DSGVO erteilt und uns von der berufsrechtlichen Verschwiegenheit entbunden haben. Die Verarbeitung der von Ihnen 
überlassenen Daten erfolgt so lange, wie sie zur Erreichung des vertraglich vereinbarten Zweckes notwendig ist; grundsätzlich so lange das Vertragsverhältnis mit Ihnen 
besteht. Nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses werden die von Ihnen überlassenen Daten zur Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen oder aufgrund unserer 
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